-ELTERNBEIRAT-
Geschäftsordnung
Der Elternbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt insbesondere das Nähere über: 

	1. 
	die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters; 

	2. 
	das Verfahren bei der Wahl des Vorsitzenden, seines Stellvertreters und der Vertreter der Eltern und ihrer Stellvertreter in der Schulkonferenz (§ 3 Abs. 1 Schulkonferenzordnung); 

	3. 
	die Form und die Frist für die Einladung, wobei bestimmt werden kann, dass die Einladung über die Schüler erfolgen kann; 

	4. 
	eine Neuwahl für den Fall, dass der Vorsitzende und sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus ihren Ämtern ausscheiden; 

	5. 
	das Verfahren bei Abstimmungen, insbesondere darüber, ob geheim abzustimmen und ob eine Abstimmung im Wege der schriftlichen Umfrage zulässig ist; 

	6. 
	die Voraussetzungen, unter denen der Vorsitzende verpflichtet ist, den Elternbeirat einzuberufen; 

	7. 
	die Beschlussfähigkeit des Elternbeirats; 

	8. 
	das Verfahren über Einsprüche gegen die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters; 

	9. 
	a) 

die Möglichkeit, zur Deckung notwendiger Unkosten freiwillige Beiträge zu erheben, 

b) 

die Möglichkeit, eine Elternkasse zu führen und die für eine geordnete Kassenführung notwendigen Grundsätze zu erlassen; 




Nr. 1 - Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters dauert nach der ElternbeiratsVO ein Jahr, kann aber durch Geschäftsordnung um ein oder zwei Jahre verlängert werden. Voraussetzung ist, dass auch die Amtszeit der Klassenelternvertreter entsprechend verlängert worden ist (siehe §§ 15 Abs. 2, 26 Abs.6 ElternbeiratsVO).

Nr. 2 - Vorbereitung der Wahl durch den geschäftsführenden Vorsitzenden bzw. seines Stellvertreters; schriftliche Einladung ist notwendig und kann an die Elternbeiratsmitglieder über die Kinder weitergeleitet werden; kandidiert der geschäftsführende Vorsitzende wieder für den Vorsitz, wird in der Sitzung ein Wahlleiter bestellt; der Gewählte muss sich über die Annahme der Wahl erklären; über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift zu fertigen; der Elternbeirat ist wahlfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind, andernfalls zu einer neuen Sitzung einzuladen ist, auf der es dann für die Wahlfähigkeit auf eine Mindestzahl anwesender Mitglieder nicht mehr ankommt; Briefwahl ist nicht zulässig; der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind in getrennten Wahlgängen zu wählen; bei Stimmengleichheit wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, ergibt sich auch dann keine Mehrheit, entscheidet das Los; wird ein abwesendes Mitglied gewählt, muss es sich binnen Wochenfrist nach Aufforderung zur Annahme der Wahl erklären.

Nr. 3 - Die Einladung kann durch Vermittlung des Schulleiters den Mitgliedern über deren Kinder zugeleitet werden, die Einladungsfrist beträgt eine Woche, kann aber in dringenden Fällen verkürzt werden (allerdings nicht bei Wahlen, vgl. §§ 17 Abs. 3, 26 Abs. 6, 32 Abs. 4 ElternbeiratsVO).

Nr. 4 - Nach Ablauf der Amtszeit versieht der bisherige Vorsitzende sein Amt geschäftsführend weiter. Das gilt auch dann, wenn er nicht mehr wählbar ist ( §§ 15 Abs. 3, 26 Abs. 6, 32 Abs. 4 ElternbeiratsVO).

Nr. 5 - Die Mehrheit des Gremiums kann beschließen, in der Sitzung (außer bei Wahlen, vgl. § 17 ElternbeiratsVO) Angelegenheiten zu behandeln, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Die Beschlussfähigkeit setzt die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder voraus, außer wenn der Tagesordnungspunkt bereits in einer vorangegangenen Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit vertagt worden ist. Zu den Besonderheiten von Schulen mit mehreren Schularten (Schulverbund nach § 16 SchG) vgl. Kennzahl 13.57 Erl. 7.4. Beschlüsse fasst der Elternbeirat mit einfacher Mehrheit; Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Es wird offen abgestimmt, es sei denn, drei Mitglieder verlangen geheime Abstimmung. Eine Abstimmung im Wege der schriftlichen Umfrage ist möglich. Der Gegenstand der Beratungen, die Beschlussfassung und das Abstimmungsergebnis werden in einer Niederschrift festgehalten.

Nr. 6 - Der Elternbeirat ist einzuberufen, wenn dies mindestens drei Mitglieder oder der Schulleiter unter Angabe des zu behandelnden Themas beantragen.

Nr. 7 - Vgl. Erl. zu Nr. 5.

Nr. 8 - Bei Wahleinsprüchen ist § 19 ElternbeiratsVO zu beachten. Ein Einspruch ist nur begründet, wenn gegen Regeln des Wahlverfahrens verstoßen wurde ( § 26 ElternbeiratsVO und die entsprechenden Regeln der Geschäftsordnung), es sei denn, dass durch diesen Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden könnte. Diese Ausnahme gilt aber nur, wenn es sicher ist, dass der Verstoß keine Auswirkungen hatte; der den Einspruch einlegende Wahlberechtigte ist für diese Möglichkeit nicht beweispflichtig. Bereits in Zweifelsfällen über die Frage der Ergebnisbeeinflussung, führt der Verstoß gegen Regeln des Wahlverfahrens dazu, dass der Einspruch begründet ist.

Nur ein Wahlberechtigter kann Einspruch erheben, es gibt ohnehin kein objektives Wahlprüfungsverfahren (vgl. Kennzahl 13.60 Erl. 1). Einspruch ist binnen einer Woche unter Darlegung der Gründe beim Elternbeiratsvorsitzenden einzulegen, und binnen zweier Wochen nach Einlegung beim Vorsitzenden ist über den Einspruch zu entscheiden. Der Elternvertreter, dessen Wahl angefochten wird, ist bei der Entscheidung über den Einspruch nicht stimmberechtigt, übt aber ansonsten sein Amt aus, solange die Wahl nicht für ungültig erklärt worden ist.
Nr. 9 - Der Elternbeirat ist vom Sammlungsverbot an Schulen ausgenommen (vgl. Kennzahl 34.35 Erl. 6.1).
Büro- und Portokosten gehören zu den sächlichen Schulkosten, für die der Schulträger aufkommt (vgl. auch zur Elternkasse, Kennzahl 13.57 Erl. 7.1 bis 7.3).

Elternkasse 

Der Kassenverwalter führt die laufenden Kassengeschäfte im Einvernehmen (d. h. jeweils mit Zustimmung) mit dem Vorsitzenden. Der Elternbeirat bestellt aus seiner Mitte durch Wahl mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder zwei Kassenprüfer, die einmal im Schuljahr die Kassenführung prüfen und das Ergebnis dem Elternbeirat bekannt geben.
§ 26 Wahl und Amtszeit des Vorsitzenden
(1) Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter (§ 57 Abs. 4 Satz 1 SchG). 
Dabei sind nicht wählbar:
	1. 
	Schulleiter, Stellvertretender Schulleiter und Lehrer einer öffentlichen Schule des Landes; 

	2. 
	Ehegatten der Lehrer der Schule; 

	3. 
	Ehegatten der in § 14 Abs. 2 Nr. 5 genannten Vertreter des Schulträgers. 


(2) Zum Vorsitzenden oder zum stellvertretenden Vorsitzenden des Elternbeirats kann nicht gewählt werden, wer bereits an einer anderen Schule desselben Schulträgers eines dieser Ämter innehat.
(3) Die Wahl des Vorsitzenden des Elternbeirats und seines Stellvertreters findet nach der Wahl der Mitglieder des Elternbeirats (§ 25), spätestens aber innerhalb von neun Wochen nach Beginn des Unterrichts in dem Schuljahr statt, das auf den Ablauf der Amtszeit der bisherigen Amtsinhaber erfolgt.
(4) Die Wahl ist nach erfolgter Wahl der Mitglieder des Elternbeirats, spätestens nach Ablauf der Frist für diese Wahl (§ 14 Abs. 1 Satz 2), zulässig. Das gilt auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Mitglieder gewählt sind.
(5) Bei Einklassenschulen gilt der Klassenelternvertreter als Vorsitzender und sein Stellvertreter als stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirats.
(6) Für Amtszeit und Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters gelten die §§ 15 Abs. 1 und 3, 16 Abs.1, 17 Abs.1 und 3 und § 18, für die vorzeitige Abberufung § 16 Abs. 2 und für die Wahlanfechtung § 19 entsprechend. Sofern die Amtszeit der Mitglieder verlängert ist (§ 15 Abs. 2), kann auch die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters durch Geschäftsordnung entsprechend verlängert werden.
§ 29 Fortgeltung der Wahl- und Geschäftsordnung
Wahl- und Geschäftsordnung des Elternbeirats gelten fort, bis sie aufgehoben oder geändert werden. 
